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Anzeige

Grundsätzlich ist der Kassenarzt
verpflichtet, gesetzlich versicher-
ten Patienten vorrangig die im
Leistungskatalog der gesetzlichen
Krankenversicherung enthaltenen
Leistungen anzubieten.

Ein Anspruch auf Vergütung des
Arztes entsteht nicht für ärztliche
Leistungen, die über das Maß ei-
ner medizinisch notwendigen
Leistung hinausgehen, die grund-
sätzlich von den gesetzlichen
Krankenversicherungen angebo-
ten werden.

Etwas anderes gilt dann, wenn
der Patient solche medizinisch
nicht indizierten Leistungen aus-
drücklich verlangt. Zu diesen Leis-
tungen auf Verlangen zählen sol-
che, auf die ein gesetzlich Versi-
cherter gegenüber seiner Kran-
kenkasse keinen Anspruch hat,
weil sie außerhalb des Leistungs-
katalogs liegen oder aus Gründen
der Unwirtschaftlichkeit nicht zu
Lasten der Krankenkasse erbracht
und abgerechnet werden dürfen.

Derartige Leistungen werden
dennoch von den gesetzlich Versi-
cherten nachgefragt, da deren Er-
bringung oft ärztlich empfehlens-
wert ist. Man nennt diese Leistun-

gen IGeL-Leistungen (Individuelle
Gesundheitsleistungen). Als Bei-
spiele können unter anderem
Leistungen im Bereich der Sport-,
Umwelt-, Reise- und Lifestyle-
medizin genannt werden.

Die Abrechnung dieser Leistun-
gen setzt die schriftliche Zustim-
mung des gesetzlich krankenver-
sicherten Patienten voraus. Die
Zustimmung ist vor Ausführung
der Leistung einzuholen. Außer-
dem hat der Arzt den Patienten vor
der Behandlung darüber aufzuklä-
ren, dass er eine (vollständige)
Kostenerstattung durch die Kran-
kenkasse nicht erwarten kann und
er deshalb die für die IGeL-Leis-
tungen anfallenden Gebühren
selbst zu begleichen hat.

Außerdem hat der Arzt den Pati-
enten vorab darüber aufzuklären,
ob anstelle der individuellen Ge-
sundheitsleistung eine vergleich-
bare Sachleistung nach der ge-
setzlichen Krankenversicherung

zur Verfügung stünde. Der Kas-
senarzt darf die IGeL-Leistungen
dem Patienten nicht aufdrängen.

Er ist aber berechtigt, auf die
von ihm angebotenen individuel-
len Gesundheitsleistungen hinzu-
weisen.

Darf ein Arzt aus Gründen sei-
ner Qualifikation bestimmte Kas-
senleistungen nicht erbringen,
darf er diese Leistungen dem Pati-
enten nicht als IGeL-Leistungen
anpreisen.

Unabhängig davon ist ein Arzt
berechtigt, direkt gegenüber ei-
nem Kassenpatienten abzurech-
nen, wenn der gesetzlich kranken-
versicherte Patient seine Leis-
tungsberechtigung nicht inner-
halb von 10 Tagen nach der Be-
handlung durch Vorlage des
Versicherungsscheins oder der
Chip-Karte nachgewiesen hat.

Den richtigen Anwalt finden Sie
im Bayreuther Anwaltverein
www.bayreuther-anwaltverein.de

Jutta Spengler, Rechtsanwältin und
Fachanwältin für Familienrecht.

Von 16 Uhr am 31. Dezember bis
12 Uhr am 1. Januar ist das Par-
ken in allen vier BVB-Parkhäu-
sern kostenlos. So haben alle,
die an Silvester in der Stadt fei-
ern möchten, die Gelegenheit,
das Auto kostenlos bis Neujah

Kostenloses Parken in der Silvesternacht

stehen zu lassen. Stadtbusse
und Anruf-Linien-Taxen fahren
an Silvester wie an Samstagen.
Letzte Abfahrt an der ZOH ist wie
gewöhnlich an Samstagen um
0:15 am Folgetag, also an Neu-
jahr. Heute, an Neujahr und am

Dreikönigstag, gilt der Fahrplan
von Sonn- und Feiertagen. Das
Kundencenter an der ZOH hat an
Silvester von 9 bis 14 Uhr geöff-
net. Am 26. Dezember, an Neu-
jahr und am Dreikönigstag ist
geschlossen. red

Der Volksbund Kriegsgräberfür-
sorge Oberfranken eröffnet vom
19. bis 28. Februar mit einer
zehntägigen Flug- und Busreise
nach Libyen sein Reiseangebot
2011. Libyen ist ein Land mit sa-
genhaften Sehenswürdigkeiten,

Mit dem Volksbund nach Libyen

uralter Kultur und traumhaften
Landschaften, das in der Antike
als Kornkammer des Römischen
Reiches eine wichtige Rolle
spielt. Neben vielen historischen
Stätten wird bei der Reise auch
die Kriegsgräberstätte Tobruk

besucht. In einer Gruft ruhen
dort in einzelnen Sarkophagen
über 6.000 Gefallene des Afrika-
feldzuges im Zweiten Weltkrieg.
Anmeldungen für die Reise bei
der Geschäftsstelle des Volks-
bundes, Telefon 0921/98565. rs

Der Anwaltverein informiert

Zulässigkeit von Privatabrechnungen gg. Kassenpatienten


